
Ausschussmitglied Göllner stellt den Antrag zur Geschäftsordnung, den 
Tagesordnungspunkt ohne Beratung und Beschlussfassung in den Rat zu verweisen. 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Tagesordnungspunkt bislang nicht in der 
Beratungsfolge für den Rat vorgesehen war. Da jedoch keine Gründe vorliegen, 
warum davon abgesehen werden sollte, lässt Vorsitzender Koch über den Antrag 
abstimmen: 
 


